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Forum

Erwin Hepperle, Ziirich

Schweizer Ingenieur und Architekt

Okologische Raumordnungs-

politik

Verdichtung der rechtlichen Basis

Der offensichtliche Zusammenhang
zwischen raumlicher Entwicklung
und okologischer Belastung hat in
den neunziger Jahren immer nach-
driicklicher auch im Recht seinen
Niederschlag gefunden. Der Zwang,
umweltpolitische Anforderungen in
den libergreifend-kooperativen Pla-
nungsprozess einzubauen, sieht
sich derzeit allerdings mit einer ge-
genlaufigen Tendenz konfrontiert:
Sie sucht die Entscheidungen situa-
tions- und damit auch objektbezo-
gen zu dezentralisieren, indem die
Handlungsanweisungen auf Zielvor-
gaben beschridnkt werden. In die-
sem Spannungsfeld diirfte — ob-
schon formell «unverbindlich» — den
konzeptionellen Planungsinstru-
menten eine zentrale Bedeutung zu-
kommen. Voraussetzung ist aller-
dings eine Starkung des Koopera-
tionsprinzips im Rahmen von Einzel-
entscheidungen.

Paradoxerweise baut die Tendenz, sich zu-
gunsten einer objektbezogenen Betrach-
tungsweise von allgemein anwendbaren
Regelungen abzuwenden, ihrerseits auf zu-
tiefst planerischen Griinden auf. Anstoss
dafiir ist ein Wandel im Planungsver-
stindnis. Planung will sich nicht mehr in
der Herstellung cines Planes erschopfen;
sie ist vielmehr bestrebt, die Realisierung
in die planerischen Betrachtungen mitein-
zubezichen'.  Rechtich  mindet  dies
zwangsliufig in eine Verwischung der
Grenzen zwischen dem Plan als (gesetzlich
fundierter) Nutzungsordnung und der
Baubewilligung als (allenfalls UVP-pflich-
tiger) Planverwirklichung. Am Grundauf-
trag der riumlichen Planungen hat sich
deswegen noch gar nichts geindert. An-
ders geworden (genauer: erweitert wor-
den) ist indessen die Wahrnechmung der
fiir cine sachgerechte Umsetzung notwen-
digen Kommunikationsprozesse.

Dic planerische Absicht kann sich
dabeiauf cinen fundamentalen rechtlichen
Unterbau abstiitzen: Weil es sich sowohl
beim Naturbezug wie bei der gesellschaft-
lichen Grundorganisation um  verfas-
sungsrechtliche  Handlungsaufurige  des
Staates handelt, ist die gesamte staatliche

Titigkeit einem diesbeziiglichen Abstim-
mungsbedarf unterworfen. Unabdingbare
Basis fiir eine sinnvolle planerische Titig-
keit ist daher eine kohirente, berechenba-
re Raumordnungspolitik®. Eine in sich
stimmige Raumordnungspolitik vermag
nicht nur den zustindigen Organen den
unentbehrlichen fachlichen Riickhalt und
die notwendige rechtliche Handlungslegi-
timation zu verleihen, sie hat dartiber hin-
aus auch eine wichtige vertrauensbildende
Funktion.

Praktisch erfolgt die Ausformulierung
und Abstimmung der verschiedenen
rdaumlichen Massnahmen im wesentlichen
auf drei verschiedenen Ebenen. Die nor-
mative Rechtsentwicklung (Verfassungs-
revisionen, Gesetzesinderungen, Anpas-
sungen auf Verordnungsstufe) versucht,
mogliche Konflikte vorwegnehmend in
die Regelung einzubezichen und Regeln
fir ihre Bereinigung aufzustellen. Die Ver-
waltungspraxis erprobt ihrerseits aus der
Analyse der tatsichlichen Problemlagen
heraus neue Instrumente. Im Zuge der
Rechtsanwendungskontrolle  hat  aber
auch die Rechtsprechung erheblichen An-
teil an der Rechtsfortbildung. Die Abstim-
mung von gesetzgeberischen Zielvorga-
ben wird auf diese Weise beziiglich Ort,
Zeitpunkt und Umfang priizisiert.

Auf all diesen Stufen ist in den letzten
zchn Jahren cines deutlich geworden: Die
riumlichen Politikbereiche werden immer
stirker mit 6kologischen Anliegen durch-
drungen. Die Beachtung der Umweltan-
liegen hat alles in allem erheblich an Be-
deutung zugelegt. Die Problemfelder sind
deswegen jedoch keineswegs kleiner ge-
worden.

Rechtsentwicklung

Die laufende Rechtsentwicklung hat im
Bereich des Umweltrechts hochdynami-
sche Formen angenommen (Bild 1). Die
Rastlosigkeit des diesbeziiglichen Gesetz-
gebungsprozesses darf nicht nur als Nach-
wirkung des hohen Stellenwerts von Um-
weltanliegen in der Politik der achtziger

Jahre verstanden werden. Mitausloser sind

auch die seither cingetretenen  gesell-
schaftlichen Verinderungen. Hauptmass-
geblich sind aber vorab gesetzgeberische

Nr. 14, 2. April 1998 218

Lernprozesse, die nicht zuletzt unter dem
Eindruck der einschligigen Rechtspre-
chung ecingesetzt haben. Zusammenge-
nommen hat dies zu Korrekturen an in-
adiquaten oder unzureichenden sowie an
den teilweise unzeitgemiss gewordenen
gesetzlichen Vorgaben gefiihrt.

Koordination von umweltrelevanten
Rechtsgebieten

Gesetzgeber und Verordnungsgeber
waren zunichst sorgsam darauf bedacht,
Raumplanung und Umweltschutz als se-
parate Disziplinen zu verstehen’. Man
neigte dazu, das Problem Umweltver-
schmutzung auf technische Massnahmen
zu reduzieren, wihrend der Raumplanung
vorab Fragen der baulichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung unter Knapp-
heitsbedingungen zugewiesen wurden.

Verschiedene Koordinationsbestim-
mungen haben dieses von den tatsichli-
chen Zusammenhingen abstrahierende
Zerrbild in der Zwischenzeit korrigiert.
Nicht nur wurden die Rechtsanwen-
dungsorgane explizit dazu verpflichtet, je-
denfalls im Zuge der Bewilligungsertei-
lung fiir eine Abstimmung simtlicher in
einem engen Sachzusammenhang stehen-
den Sachgebiete zu sorgen*; es wurden
umgekehrt auch ausgeprigt planerische
Elemente in das Umweltschutzrecht auf-
genommen, Elemente, die zuvor bereits
auf Verordnungsebene angesprochen wur-
den, die aber, wegen der Bindung des Ver-
ordnungsgebers an die gesetzlichen Vor-
gaben, Stickwerk bleiben mussten. So
wurde der Massnahmenplan Luftreinhal-
tung auf Gesetzesebene angehoben. Ver-
deutlicht wurde namentlich die Pflicht zur
Abfallplanung; erstmals im Rahmen des
USG erfuhren die Sanierung von Altlasten
und der Umgang mit Organismen samt da-
zugehoriger  Umweltbeobachtung  eine
Regelung usw. Der rechtspolitisch bedeu-
tendste Schritt war jedoch der Miteinbe-
zug wirtschaftlicher Prozesse und damit
verbunden die Einfithrung neuer, auf
markewirtschaftliche Wirksamkeit ange-
legter Instrumente wie Lenkungsabgaben,
Forderung der Eigeninitiative der Wirt-
schaft usw.’. Sie erweitern die Palette der
moglichen Massnahmen; vor allem aber
bezichen sie wichtige, zuvor hochstens in-
direkt ansprechbare raumwirksame Me-
chanismen in das Gemenge rechdicher
Ansiitze mit ein. Alle diese Ansiitze sind in
ciner zweckmiissigen und gemeinvertrig-
lichen Umweltplanung aufeinander abzu-
stimmen.

Flankiert werden die im engeren Sinne
umweltschutzrechtlichen  Bestrebungen
durch teils einschneidende  gesetzgebe-
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1
Baustelle Umweltrecht: Neuschaf-
fung, Anderung oder Aufhebung von
Bestimmungen ausgewahlter Bun-
desgesetze
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USG = Umweltschutzgesetz (1997: 79 Artikel betroffen)
GschG = Gewasserschutzgesetz (1991: Totalrevision)
NHG = Naturschutzgesetz (1996: 23 Artikel betroffen)
RPG = Raumplanungsgesetz (1996: 4 Artikel betroffen)
WaG = Waldgesetz (1991: Totalrevision)

(Zeitpunkt der Publikation in der Amtlichen Sammlung)

rische Umgestaltungen auf anderen Ge-
bieten des Umweltrechts. Zu nennen sind
insbesondere das Gewisserschutzgesetz,
das Landwirtschaftgesetz, das Natur- und
Heimatschutzgesetz, das Waldgesetz sowie
das Wasserbaugesetz. In all diesen Berei-
chen taucht der Koordinationsgedanke in
der einen oder anderen Form auf®. Das Zu-
sammenfithren von Raumplanung und
Umweltplanung hat ausreichend flexibel
zu geschehen, in sich aber abgestimmt’.
Die Umweltplanung erginzt so die Raum-
planung zu einer eigentlichen 6kologisch
begriindeten Raumordnungspolitik. Da-
bei ist zu vermuten, dass die Umweltbe-
einflussung mit Hilfe markewirtschaftli-
cher Instrumente fir die kiinftige Weiter-
entwicklung des Umweltrechts zum pri-
genden Element werden wird®. Es ist dies
der gangbarste Weg, Massnahmen zur Ver-
besserung der Umweltqualitit ohne Dis-
kriminierung auslindischer Handelspart-
ner flichendeckend zu realisieren.

Bediirfnisvielfalt und Einzelfall-
bewilligung

In der Umsetzung muss die tibergrei-
fende, auf cine ganzheitliche Betrachtung
angelegte Optik im  Einzelfall wirksam
werden - und damit auch kleinriumig.
Sonst wird sie ihr Ziel zwangsliufig ver-
fehlen. Damit verlegt sich die Problema-
tik. Dies wird am Beispicel der derzeitigen
Revisionsbestrebungen  des  Raumpla-
nungsrechts deutlich. Die Debatte ist ci-
nerseits von Einzelfallbeispielen gepriigt,
die den Erncuerungsbedarf der bestehen-
den Regelung untermauern sollen, und an-
dererseits von den Bedenken vor einer un-
kontrollierten und unkontrollierbaren
Raumentwicklung. Der Versuch, den Ge-
danken der Multifunktionalitit der Land-

wirtschaftlokal umzusetzen, provoziert of-
fensichtlich einen riumlichen Koordinat-
onsbedarf.

Die Revisionsvorlage konzentriert
sich auf die Frage, ob - wie bis anhin - die
bodenunabhingige Nutzung in der Land-
wirtschaftszone einer Ausnahmebewilli-
gung bedarf oder ob unter gewissen Vor-
aussetzungen die Zonenkonformitit auch
fir andere Verwendungszwecke ange-
nommen werden darf - und wenn ja, fiir
welche. Die Befiirchtungen gehen dahin,
dass die vordergriindig einzelfall-objekt-
bezogenen Bewilligungen aus Rechts-
gleichheitsgriinden in ihrer Summe die
Schranken baulicher Titigkeit im Land-
wirtschaftsgebiet schr bald aufzuweichen
geeignet sind. Damit Liuft die Raumpla-
nung Gefahr, ihre stirkste Steuerungswir-
kung (die Trennung von Baugebiet und
Nichtbaugebiet) zu verlieren. Belisst man
es andererseits bei der bisherigen Praxis,
so werden signifikante Anliegen, die mit
der Neuausrichtung der Landwirtschafts-
politik und den wirtschaftlichen Realititen
in Zusammenhang stehen, nicht erfille -
was nichts anderes heisst, als dass die
Raumplanung, entgegen dem Gebot,
raumwirksame Aufgaben aufeinander ab-
zustimmen (Art.2 RPG), ihrem Auftrag
nur selektiv nachkommt’.

In den Agglomerationsgebieten kon-
nen wir dhnliche Koordinationsprobleme
registrieren. Hier gelingt es, allen Be-
mithungen zum Trotz, aller Wahrschein-
lichkeit nach auch lingerfristig nicht, die
Stickoxyd- und die Ozonbelastung unter
die vom Gesetzgeber geforderte Schwelle
der Immissionsgrenzwerte zu  driicken.
Man sicht sich deshalb gendtigt, die bis-
herige Politik durch weitere Massnahmen
zu erginzen. Fir die Rechtsanwendungs-

LWG = Landwirtschaftsgeesetz (1997: 32 Artikel betroffen
WBG = Wasserbaugesetz (1991: Totalrevision)

WRG = Wasserrechtsgesetz (1996: 61 Artikel betroffen)
FG = Fischereigesetz (1991: Totalrevision)

IHG = Investitionshilfegesetz (1997: Totalrevision)

behorden aktualisiert sich die Problem-
lage in baulicher Hinsicht regelmissig
dann, wenn Anlagen zu beurteilen sind, die
mutmasslich die Verkehrsstrome zu beein-
flussen vermogen, z.B. Verkehrsanlagen
oder Einheiten, die deshalb UVP-pflichtig
werden, weil im Zusammenhang mit ihrer
Errichtung mehr als 300 Parkplitze bean-
tragt werden. Auch hier treten die unter-
schiedlichen Bediirfnisse von Umwelt-
schutz und Raumplanung am Einzelobjekt
zu Tage.

Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hatte sich bereits des
oftern mit solchen Problemkonstellatio-
nen zu befassen. Dabei erweist es sich, dass
der mogliche Beitrag von Einzelfallent-
scheidungen zur Problemlosung derzeit
noch stark eingeschrinkt ist. Das Bundes-
gericht hat in einer Uber lingere Zeit
ausgeformten  Rechtsprechung  einige
Grundsitze dazu ausgebildet. In BGE 123
11337 (Richti-Areal in Wallisellen ZH, Bild
2) ergriff es schliesslich die Gelegenheit,
die Entwicklung der Rechtsprechung in
ciner Ubersicht nachzuzeichnen.

Dabei schilt es die spezifischen Ele-
mente heraus, die fiir die rechtliche Beur-
teilung der einzelnen Sachverhalte jeweils
als die ausschlaggebenden angesehen wur-
den. In der Summe bringt die Zusammen-
stellung eine gewisse Klirung dartiber,
welche Problempunkte in welchen Phasen
der rechtlichen Erfassung von riumlichen
Prozessen zu behandeln sind. Wegen der
spezifischen Natur des Planungsaktes hat
dies erhebliche, weit tber die blosse
Rechtsanwendung  hinausreichende  Fol-
gen. Sie dreht sich um die Frage, wie sich
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Richti-Areal Wallisellen. Hier soll ein mehrteiliger Verwaltungskomplex (Bruttogeschossflache
67 000 m*/2700 Arbeitsplatze /750 Parkplitze) entstehen. Trotz bestehender Uberschreitung der
Immissionsgrenzwerte hat das Bundesgericht eine Beschwerde gegen das Vorhaben abgelehnt

Gesetzgebung, politische Planung und
Einzelmassnahmen im Rahmen der Um-
setzung bundesrechtlicher Vorgaben ge-
genseitig erginzen sollen. Anders gesagt:
Es geht um die jeweilige Handlungspflicht
von Legislative, Regierung und verwal-
tungsrechtlichen Vollzugsorganen.

Sondernutzungspldne als Patent-
rezept

Die verschiedenen kantonalen und
kommunalen Regelungen sehen vielfach
den Erlass von Sondernutzungsplinen
vor, wenn grossere, starken Publikums-
verkehr anziehende Vorhaben wie Ein-
kaufszentren errichtet werden sollen. Weil
es hier nicht um die Bewilligung einer zo-
nenkonformen, dem bestehenden Rah-
mennutzungsplan entsprechenden Baute
geht, sondern um einen objektbezogenen
Plan, der die nutzungsbezogenen Rechts-
grundlagen selbst abiindert oder konkreti-
siert, ist eine Koordination schon aus pla-
nungsrechtichen Griinden  erforderlich.
Sie hat selbstverstindlich umweltschutz-
rechtliche Aspekte einzubezichen.

In cinigen solchen Fillen kam das
Bundesgericht zum Schluss, die Projekte
miissten bis zur endgiiltigen Ausarbeitung
der Massnahmenplanung  zuriickgestellt
werden'’. Ob dies allerdings auch der Fall
gewesen wiire, wenn die Massnahmenpli-
ne bereits bestanden hitten und lediglich
in Anpassung begriffen gewesen wiren,
erscheint nach der Lektiire des Entschei-
des Richti cher fraglich. Das bundesge-
richtliche Kriterium fiir e¢ine Sistierung -
mogliche Prijudizierung des kiinftigen

Massnahmenplans - diirfte jedenfalls nur
bei besonderen Konstellationen erfiillt
sein, darf doch der neue Sondernutzungs-
plan dem bestehenden Massnahmenplan
ohnehin nicht widersprechen. Dennoch
bleibt der Sondernutzungsplan fiir derart
stark raumrelevante Projekte das geeig-
netste Instrument zur Bertcksichtigung
von Umweltbelangen, und zwar aus dem
einfachen Grund, weil hier die projektbe-
zogene Rechumissigkeit im Rahmen eines
spezifischen Verfahrens von Behorden
und Privaten gemeinsam erarbeitet wird.
Es wird eigens dazu in die Wege geleitet,
um das Projekt als solches aufzugreifen
und dieses der Koordination und dem de-
mokratischen Abschluss zuzufiihren, mit
dem Ziel, es bestmoglich in den Raum zu
integrieren.

Baubewilligung und Plan-
bestdndigkeit

Trotz dieser Vorteile kann es wohl
nicht die Meinung sein, in Ballungsgebie-
ten das Sondernutzungsplanverfahren
zum Standardprojektierungsverfahren fir
alle grosseren Bauvorhaben zu erkliren.
Wo ein Sondernutzungsplan nichtaus spe-
zifisch planerischen Griinden angezeigt ist
(z.B. landschaftlich empfindliche Gebiete
oder erhebliche mutmassliche Beeinflus-
sung der kiinftigen riumlichen Entwick-
lung), wire der Zwang, cin derart auf-
wendiges Verfahren anzustrengen, nicht
zu rechtfertigen, zumal <solierte Nut-
das Auftreten
ibermiissiger Luftbelastungen nicht zu be-

zungsplaninderungen

wiiltigen» vermogen'.

Werden gréssere Bauprojekte im Rah-
men eines ordentlichen Baubewilligungs-
verfahrens (und nicht in einem Planver-
fahren) beurteilt, so gestaltet sich eine
Feinabstimmung vergleichsweise schwie-
rig. Das Auftreten tibermissiger Immis-
sionen beispiclsweise ist <kein Grund fir
ein nachtrigliches Infragestellen der
rechtskriftigen Zonenordnung», sondern
allenfalls Anlass zu einer Planrevision. Ob
die hierfiir erforderliche «erhebliche An-
derung der Verhiltnisse» eingetreten ist
(Art.21 Abs.2 RPG), muss von den Ge-
richten einzelfallweise anhand der Um-
stinde beurteilt werden'. Es darfunter die-
sen Umstinden nicht verwundern, wenn
Planinderungsinitativen, die im Zusam-
menhang mit konkreten oder erwarteten
Bauprojekten stehen und die auf eine Mo-
difikation des Nutzungsplans abzielen, den
Lowenanteil unter den Initiativen auf Ge-
meindeebene ausmachen®.

Ganzheitliche Umsetzung

Der Gesamtzusammenhang kann jeden-
falls nur bewiiltigt werden, wenn die Kan-
tone nicht nur den Vollzug tibernehmen,
sondern die Querbezichungen wahren".
Massnahmen, die hier einhaken wollen,
miissen den Spagat schaffen zwischen den
grundrechtlichen Anforderungen, die eine
ausreichende gesetzliche Grundlage und
cin gewisses Mass an Rechtssicherheit ver-
langen, und der faktischen Notwendigkeit,
clastisch auf kiinftige Entwicklungen rea-
gieren zu konnen. Hierfir sind allzu
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starre Regelungen ausgesprochen hinder-
lich. Uber all dem verlangt es der Grund-
satz der Verhiltismissigkeit, Losungen zu
suchen, mit welchen auch den Anliegen
und Bedirfnissen des Eigentiimers Rech-
nung getragen werden kann®.

Mangel an wirkungsorientierten
Auffangregeln

Im Recht einiger Kantone versucht
man, mit vorbeugenden Bestimmungen
solchen Anforderungen gerecht zu wer-
den, so z.B., wenn fiir grossere Uberbau-
ungen verlangt wird, dass sie ausreichend
tiber die offentlichen Verkehrsmittel er-
reicht werden konnen'. Der Kanton
Zurich kennt - neben der klassischen Dif-
ferenzierung der Nutzungen - als weiteres
Steuerungsinstrument  die  Moglichkeit,
Betriebe, die unverhiltnismissigen Ver-
kehr auslosen, den stark storenden Betrie-
ben gleichzustellen”. Wenn dartiber hin-
aus weitere Massnahmen notig werden, so
sind sie im Rahmen des Massnahmenplans
zu priifen bzw. anzuordnen'.

Insgesamt aber lisst die bau- und pla-
nungsrechtliche Grundordnung ein deut-
liches Manko erkennen: Die wirkungsori-
entierte  (outputorientierte) Umsetzung
der planerischen Vorstellungen wird -
wenn tberhaupt - so nur dusserst zaghaft
anformuliert”. Man stellt gegenteils fast
immer auf den Input, die angestrebte Nut-
zung, ab. Fuhrt dies insgesamt zu einer ne-
gativen Entwicklung, so ist man fir den
Bereich der riumlichen Planungen, wie
aufgezeigt, auf den aufwendigen Weg der
Planrevision verwiesen. Zugleich sind die
Mittel, die eine zwischenzeitliche Prijudi-
zierung der kiinftigen Pline durch das lau-
fende Geschehen verhindern sollen, fiir
solche Bestrebungen ziemlich unzuling-
lich?”. Statt dessen werden die Behorden
angewiesen, das Umweltschutzrecht auf
dem Wege der politischen Massnahmen-
koordination zu vollzichen?. Die kanto-
nalen und kommunalen Organe werden
damit - unabhiingig davon, ob sie legisla-
tive oder exekutive Funktionen wahrzu-
nchmen haben - insgesamt in die Pflicht
genommen, Okologische Anliegen umzu-
setzen. Die Entwicklung grosserer Riume
ist zwangsliufig nicht nur raumplanerisch,
sondern auch politisch-planerisch zu be-
gleiten®.

Ausschlaggebend fiir die Zumutbar-
keit von Massnahmen sollte verntinftiger-
weise das vom einzelnen Vorhaben oder
von der jeweiligen Titigkeit ausgehende
Raumverinderungs- bzw. Gefihrdungs-
potential sein®. In der Praxis ist dieser Ge-
danke allerdings  keineswegs — einfach
durchzuhalten. Die damit verbundenen
Probleme der Kausalitit und der Risiko-
abschitzung verlangen an sich cine cinge-

Schweizer Ingenieur und Architekt

hende und entsprechend zeitraubende dis-
ziplineniibergreifende Untersuchung. In
der Zwischenzeit besteht - wegen der
tatsichlichen Unsicherheiten - Unge-
wissheit beztiglich der rechtlichen Folgen.
Will man solche Effekte vermeiden -
was sich rechtlich aus prinzipiellen Griin-
den aufdringt (insbesondere solche der
Verhiltnismissigkeit und der Rechtssi-
cherheit) -, so kommt man nicht umhin,
sich doch wieder nach einem generalisie-
renden Massstab umzusehen. Dieser soll
zumindest die entscheidleitende Richtung
angeben. Die Gegeniiberstellung des indi-
viduellen Anspruchs mit den Anforderun-
gen des umweltbezogenen Rechts bedingt
auch hier, dass die Ermittlung des rechtlich
Zuldssigen iiber eine ganzheitliche Pro-
blembetrachtung erfolgt. Weil aber, wie
das Beispiel Richti zeigt, selbst die UVP
nicht dazu geeignet ist, dem Bauherrn be-
liebige Auflagen zu machen - sie darf nicht
tiber das hinausgehen, was rechtich ge-
fordert werden kann®' -, liegt der Ball im
wesentlichen wieder bei der politischen
Planung. Sie hat den bundesrechtlichen
okologischen Auftrag zu erfillen.

Ruf nach mehr Flexibilitat

In diesem Spannungsfeld ist der Ruf
nach mehr Spielraum bei der Beurteilung
von Baubewilligungen uniiberhérbar ge-
worden. Es scheint, dass die jiingste Ent-
wicklung der Verwaltungsorganisations-
formen solchen Bedurfnissen entgegen-
kommt. Ihr erklirtes Ziel ist es, problem-
gerechte Losungen nach Moglichkeit auf
dem Wege der Ubereinkunft zu finden?®.

Im Einzelfall bedingt dies die effekd-
ve Moglichkeit ciner entsprechenden
behordlichen Einflussnahme. Da wo das
Verfassungs- und das Gesetzesrecht ein-
zelne Aspekte der Abwigung konkreter
als in den Planungsgrundsitzen regelt, sind
Bauvorhaben im Bewilligungsverfahren
vorweg nach diesen Sondernormen zu
pritfen’’. Ergeben sich aber Spielriume, die
sich fiir ein kooperatives Ausfiillen eignen,
so sollte gewiihrleistet werden, dass es fiir
die  Beteiligten tGberhaupt opportun
scheint, sich auf Verhandlungen einzulas-
sen. Faktisch bedarf es dazu eines Anrei-
zes, der nicht nur in verbesserten bzw. adii-
quateren  Nutzungsmoglichkeiten,  son-
dernauch in einer Beschleunigung des Be-
handlungsprozederes liegen kann. Recht-
lich kann cin derartiges Vorgehen dadurch
institutionalisiert werden, dass man nicht
nur den Behorden, sondern auch den Pri-
vaten eine  cigentliche  Kooperations-
pflicht tiberbindet. Man kennt solche For-
men bereits aus anderen Bereichen des
Umweltrechts, wo Ermessensspielriume
im engen Kontakt von Verwaltung und
Gesuchsteller, teilweise unter Einbezug
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der Offentlichkeit, gemeinsam ausgefiillt
werden?.

Man darf sich allerdings nicht blenden
lassen:  Verhandlungslosungen bergen
immer die Gefahr in sich, dass das Ausfiil-
len der Beurteilungssspielriume nicht als
Optimierungsprozess, sondern als Frei-
raum zu einem Handeln nach Effizienzkri-
terien verstanden wird, eine Gefahr, die
um so virulenter wird, je sektoraler die ver-
waltungsmissige Aufgabenzuteilung er-
folgt®. Unter diesen Vorzeichen ist die
Tendenz, Zonenvorschriften vermehrt zu
flexibilisieren - so namentlich auch im Be-
reich ausserhalb der Bauzone -, ausge-
sprochen riskant. Die Regelung soll je-
denfall trotz der Beweglichkeit das ange-
strebte Gesamtziel, d.h. die politische und
die raumbezogene Koordination, nicht ge-
fihrden.

Die offene Haltung bedingt demnach
eine Vorstellung davon, wie die Integrati-
on neuer Vorhaben konkret erfolgen soll.
Wenn es der Gesetzgebung hier an Klar-
heit gebricht, weil ihre generell-abstrakten
Regeln der Einzigartigkeit jedes Raumes
nicht gerecht zu werden vermdgen, so
stellt dies um so hohere Anforderungen an
die Begriindung der jeweiligen Entschei-
dung.

Konzepte als entscheidleitende
Orientierungshilfe

Der Ubergang von der technisch-objekt-
bezogenen zu dynamisch-raumbeobach-
tenden Betrachtungsweise ist gleichbe-
deutend mit einem Verlegen des Beobach-
tungsmassstabes. Im  Naturschutzrecht
sind solche Entwicklungen seit lingerem
auszumachen; sie haben jiingst zur Verab-
schiedung des  Landschaftskonzeptes
Schweiz gefithrt. Fir den Bereich der Ag-
glomerationen wird seit geraumer Zeit ein
Ausbau der regionalen Zusammenarbeit
gefordert, der die Planung verbindlicher
werden lisst, dies insbesondere, um die
Verkehrsprobleme aussichtsreich angehen
zu konnen und um Entwicklungspotentia-
le besser auszuschopfen. Der Gewiisser-
schutz wiederum versteht sich spitestens
seit der Revision des Gewiisserschutzge-
setzes als Aufgabe, die den gesamten Was-
serhaushalt ins Visier nimmt, verbunden
mit entsprechenden Renaturierungskon-
zepten. Die Liste kann beliebig verlingert
werden: Energickonzepte, Abfallplanun-
gen, Schutz vor Naturgefahren, Boden-
schutzkonzepte usw. stehen allesamt auf
der Basis eines raumiibergreifenden Ver-
stindnisses der 6kologischen Prozesse.
Konzepte werden in der Regel als un-
verabschiedet.

verbindliche Beschliisse

Dennoch bilden sie Entscheidungsgrund-
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lagen und haben als solche die Funktion
von Leitplanken fir die raumrelevanten
Entscheidungen der Vollzugsbehorden.
Konzepte eignen sich folglich dazu, den
behordlichen Spielraum auf die raumadi-
quate Berticksichtigung gesetzgeberischer
Zielvorgaben zu fokussieren. Thr eigentli-
ches rechtliches Gewicht entwickeln sie im
Rahmen der jeweils anstehenden Interes-
senabwigung, indem sie den Behorden die
Integration des anstehenden Problems in
eine ganzheitliche Sicht erleichtern. Die
Verdichtung der rechtlichen Grundlagen
im Bereich 6kologischer Raumbewirt-
schaftung, verbunden mit dem imperati-
ven Auftrag an die Kantone, diese zu voll-
zichen, zeitigt Folgen: Abweichungen von
den darauf basierenden Leitvorstellungen
bedurfen stichhaltiger Begriindung. Vor-
aussetzung istallerdings, wie erwihnt, dass
tberhaupt ein Bewertungsspielraum be-
steht, der auf dem Wege einer gemeinsa-
men Problembewiltigung ausgefullt wer-
den soll.

Adresse des Verfassers:
Erwin Hepperle, Dr. iur., Rutschbergstrasse 27,
8608 Bubikon

Schweizer Ingenieur und Architekt
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Anmerkungen

'Vgl. dazu Klaus Selle: Planung und Kom-
munikation. Anmerkungen zur Renaissance
eines alten Themas, DISP 129 S. 40 ff.

‘Dem Anliegen versucht man nunmehr im
Rahmen der Bundespolitik explizit Nachach-
tung zu verschafften. Hierfiir wurde eigens ein
Rat fur Raumordnung und e¢ine Raumord-
nungskonferenz des Bundes geschaffen (vgl.
Verordnung vom 22. Oktober 1997 iiber die
raumordnungspolitische ~ Koordination  der
Bundesaufgaben, SR 172.016).

’Z.B. wurde die Raumplanung bewusst
nicht in die Aufzihlung der Rechtsgebicete auf-
genommen, die anlisslich der UVP zu priifen
sind (Art.3 UVPV). Das Bundesgericht hat
demgegeniiber erkannt, dass die Aufzihlung aus
materiellrechtichen Griinden nur eine beispiel-
hafte sein konne (BGE 116 Ib 50 ff.).

'Vgl. Art.25a und 33 Abs. 4 RPG, Art. 22
UVPWV.

>Zur systematischen Einordnung ins um-
weltrechtliche Instrumentarium vgl. Klaus A.
Vallender/Reto Morell: Umweltrecht. Bern 1997,
S.167 ft.

*Materiell wird die Koordination durch die
Pflicht zu einer umfassenden Interessenabwii-
gung (vgl. zB. Art. 33 GSchG, Art. 18 Abs. lter
NHG, Art.79 LWG, 5 WaG) oder durch in-
haltliche Bezugnahme (vgl. z.B. Art. 37 GSchG,
Art.18b Abs. 2, 18c Abs.1 und 22 Abs.2 NHG,
Art. 31b IWG, Art. 11 ff. WaG, Art.3 Abs.1,
Art. 4 Wasserbaugesetz) sichergestellt.

"Hierauf ist bei der Genchmigung kiinfti-
ger Nutzungspline besonders zu achten, vgl.
Art. 26 Abs. 1 RPV

*Stichworte dazu sind die Alpen-Transitge-
bihren, die leistungsabhingige Schwerver-
kehrsabgabe, die Einfithrung einer CO,-Steuer
und die Vorstellung einer Energieabgabe; vgl.
auch den Bericht des Bundesrates tiber die Le-
gislaturplanung 1995-1999, BBI 1996 11 S. 322 ff.

Karlen hat vor bereits vier Jahren den Weg
aufgewiesen, wie dies ausserhalb der Bauzone
mit ciner flexibleren, fallbezogenen Betrach-
tungsweise korrigiert werden konnte: Peter Kar-
len: Planungspflicht und Grenzen der Planung.
Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 130
(1994) S.117 ff.

"Vgl. Umweltrecht in der Praxis (URP)
1993 S. 169 ff., BGE 120 Ib 436 ff., URP 1995 S.
498, URP 1996 S. 206 ff.

"BGE 123 I 191, vgl. auch 119 Ib 486.

“Vgl. BGE 123 II 343, 119 Ib 486 mit wei-
teren Hinweisen.

YDazu Aldo Zangg: Die Gemeindeinitiati-
ve in Bau- und Planungssachen. Bernische Ver-
waltungsrechtsprechung 1983 S. 317 ff.

"Vgl. auch Thomas Pfisterer: Die Anliegen
der Kantone im eisenbahnrechdichen Plange-
nchmigungsverfahren. Repertorio di Giurispru-
denza Patria 1991 S. 204.

®Vgl. z.B. BGE 120 Ia 284.

“So z.B. § 237 Abs. 1 Planungs- und Bau-
gesetz (PBG) des Kantons Ziirich. Fiir weitere
Nachweise vgl. Rita Imbof: Luftreinhaltung und
Verkehrin 11 Kantonen - Situation, Akteure und
Massnahmenplan. Cahiers de 'TDHEAP no 125,
Miirz 1994.

"§ 57 PBG Ziirich.

$Vgl. BGE 123 I 191, 119 Ib 489. BGE 123
IT 349 erginzt, dass bei der Beurteilung eines
Bauvorhabens die mutmasslichen Auswirkun-
gen cines beschlossenen Massnahmenplans
beriicksichtigt werden dirfen, wiirde man doch
andernfalls zum Nachteil eines einzelnen Bau-
willigen vom Prinzip der Lastengleichheit (dazu
BGE 118 Ib 35) abriicken.

YVgl. z.B. die allgemeine Pflicht gemiss
§ 226 PBG, wonach Einwirkungen auf die Um-
gebung im Rahmen des Zumutbaren moglichst
gering gehalten werden miissen. Fiir eine stir-
kere wirkungsorientierte Nutzungsplanung
auch Hans-Georg Biichtold, Okologische Pla-
nung - Umsetzung und Bedeutung fiir den Al-
penraum. DISP 128/1997 S. 10.

“Das Bundesgericht anerkennt dies, kann
aber nichts daran dndern: <Planungszone und
Bausperre ... gentigen ... in Anbetracht der kom-
plexen und viel Zeit in Anspruch nehmenden
Planung bisweilen nicht. Trotz dieses Umstan-
des kann dem Regierungsrat nicht vorgeworfen
werden ... dass er die kantonalen Plansiche-
rungsinstrumente sinngemiss als abschliessend
... bezeichnete.» (BGE 123 1 186).

“Wenn der Regierungsrat nicht alle in den
Massnahmenblittern des Luft-Programms fest-
gelegten Massnahmen auch angeordnet hat, so
bertihrt das seine eigene Zustindigkeit und be-
trifft nicht Massnahmen, die im Baubewilli-
gungsverfahren angeordnet werden koénnen,
vgl. BGE 123 II 353.

“BGE 123 1190 sucht die Verbindung tiber
den Richtplan: «Erforderlich wire ..., dass die
beiden fiir die Gemeinden verbindlichen kanto-
nalen Instrumente des Massnahmenplanes und
des Richtplanes - trotz der unterschiedlichen
Anordnungskompetenz - materiell aufeinander
abgesdmmt wiirden.»

Vgl. 2.B. Art. SUVPV, Art. 6 ff. StFV; Art.
26 USG in Verbindung mit Art.12 Abs. 1 lit. b
StoV; Art. 29b USG.

"UVPV 3 Abs. 1; vgl. auch Botschaft des
Bundesrates zu einem Bundesgesetz tiber den
Umweltschutz (USG) vom 31.10.1979, BBI 1979
111, 786, sowie Theo Loretan: Die Umweltver-
wriglichkeitsprifung. Ziirich 1986, S.133.

»Die Kundenorientiertheit des New Public
Management wirft allerdings gerade im Um-
weltschutzbereich ediche Probleme auf, dazu
Ursula Brunner: New Public Management und
Umweltschutzverwaltungen - Ein Diskussions-
beitrag. URP 1998 S. 81 ft.

®¥BGE 114 Ib 272, 112 Ib 124.

YArt.9 Abs. 8, 41, 41a, 43 und 432 USG. Vgl.
zu weiteren  Kooperationsformen  Hanspeter
Pfenninger: Rechtliche Aspekte des informellen
Verwaltungshandelns -
durchinformell-konsensuale Kooperation unter
besonderer  Berticksichtigung  des  Umwelt-
schutzrechts. Freiburg 1996.

*Vgl. dazu namendich Brunner (oben
zitiert) S. 91 ff. Die Konzentration der Planung
in cinem Amt bringt moglicherweise in dieser
Bezichung Vorteile, vgl. NZZ vom 21.01.1998
Nr. 16 S.55

Verwaltungshandeln




	Ökologische Raumordnungspolitik: Verdichtung der rechtlichen Basis

